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Cap . XIV . 165

XIV .

Fortſezung vom Zeitraum 1784 — 1780 .

Verbeſſerte Legalitäten , beſonders die Sectionsord⸗

nung ; die Notarien ; Publicitaͤt der Gerichtsacten ; weibliche

Beiſtaͤnde ; Geſez uͤber die Viehmaͤngel . Mehr Bekaͤmpfun⸗

gen des Zunftszwangs , der Loſungsrechte . Benehmen

bei ſtarken Auswanderungen . Keine landfremden Hirten .
Burgerrechts - Antritt der Soldaten .

Was noch weiter in dieſem Zeitraum fuͤr die Lega⸗
litaͤt geſchah , war ſo vielfach , und half ſo ſehr zum

Gedeihen des Buͤrgers , daß es des Verſuches werth iſt ,

auch das Entſtehen einiger trocknen Rechtsbeſtimmungen

nach ihren Zwecken faßlich zu machen .

Bei Beſichtigung und Eroͤffnung der Leichname ,

zumal in Hinſicht der Unterſuchung ſchwerer Verbrechen ,

hatte das ungleiche Benehmen der Amtmaͤnner und Aerzte

bald unnüzen Aufenthalt und Weitlaͤuftigkeit , bald gaͤnz⸗

liche Unſicherheit , in die Criminal - Juſtiz gebracht .

1784 erſchien unſere Legal - Inſpectionsordnung “) . Nach

ihr ſoll ein verpflichteter Phyſicus , kein anderer als ein

examinirter wohlbeſtandener Wundarzt , und wo moͤglich

der Beamte ſelbſt , der Beſichtigung anwohnen , Ort

und Lage der Leiche ſoll genau beſchrieben , ihr Trans⸗

) Sie wurden 1803 mit wenigen Beiſäzen erneuert und auf

die neuen Lande erſtreckt .
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port mit Sorgfalt nach aͤrztlicher Vorſchrift vollzogen ,

in das Beſichtigungs - Protocoll ſchon alles , woraus der

Arzt nachmals Fokgerungen ziehen will , aufgenommen

werden — und zwar auf dem Plaz , oder doch noch am

nehmlichen Tag zu Haus . Die Section iſt , als

zweiter Act , von der aͤuſſerlichen Inſpection geſon⸗

dert , und ſoll , damit an demjenigen Theil , der die

Hauptverlezung aufweiſt , angefangen ; mit dieſen bei⸗

derlei Erfundsbeſchreibungen aber noch kein ärztliches

Urtheil vermiſcht , ſondern dieſes als dritter Theil

der Arbeit , ſpaͤter und deſto reiflicher niedergeſchrieben

werden . Nach ſolcher allgemeinen Vorſchrift finden ſich

die beſondern wiſſenſchaftlichen Beobachtungen entwickelt ,

die empfohlen ſind bei vorgefundenen Todten , Verwun⸗

deten , bei heimlichen Geburten und den Leichnamen

neu gebohrner Kinder , bei Vergifteten , Erſtickten , Er⸗

trunkenen , Erhaͤngten ; doch foll die etwa uͤberſehene Un⸗

terbleibung ſolch einer Eroͤrterung nicht als Nullitäͤt des

Proceſſes , noch für eine Strafmilderung , vom Defenſor

des Inquiſiten angezogen werden koͤnnen , wenn dennoch

der Thatbeſtand hinlaͤnglich erhoben iſt . Ohne die leztere

Vorſicht haͤtten die Gerichte , um einer vernachlaͤſſigten

Form willen , auch eine Menge offenbar Schuldiger noch
in Schuz nehmen muͤſſen , und die ſonſt ſchoͤnen Bor -

ſchriften waͤren zur Schaͤdlichkeit geworden .

Viel Uibel geſchah im teutſchen Reich durch die

auftretenden Notarien , welche ſich kaiſerliche nannten ,
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ohne eigentlich vom kaiſerlichen Hofe beſtellt zu ſeyn ;

welche ohne wiſſenſchaftliche Kenntniſſe , ſchlechte Teſta⸗

mente und andere Beglaubigungsurkunden fertigten , wo⸗

durch oft das Eigenthum der Unterthanen unſicher ge⸗

macht und mancher verderbliche Proceß erzeugt wurde .

Der Kaiſer nehmlich theilte , nach alter Berechtigung ,

Comitive , oder Vollmachten an die Grafen feines

Pallaſtes ( Comites palatinos , Pfalzgrafen genannt )

aus , um durch dieſelben gewiſſe Würden und Legitima⸗

tionen im Reich weiter verbreiten zu laſſen . Die groͤſſere

Comitive — welche bis zur Adelsertheilung berechtigte

—wurde nur einigen Reichs - Staͤnden vom Kaiſer ſelbſt

verliehen ; aber dieſe gaben wiederum die ſogenannte

kleinere Comitive an einen einzelnen Rath , Profeſſor ,

Arzt — und die leztern waren es , die dann im ganzen

Umfang des teutſchen Bodens , Canzliſten , geringe Kauf -

leute , Buchdrucker , einfache Schreiber , mit wohlbezahl⸗

ten Diplomen verſahen , wornach ſie Notarien waren

und nun in kaiſerlichem Namen Acte der Legalitaͤt , Die

vor allen Gerichten zu reſpectiren ſeyen , ausüben moch⸗

ten . Die groͤſſern Reichsſtaͤnde hatten ſchon fruüͤher da⸗

gegen ihre Vorkehr getroffen , weil das allgemeine Ver⸗

fprehen in der faiferlihen Wahl - Qapitulation *) „ daf

der Misbrauch abſonderlich beobachtet und empfindlich

beſtraft werden ſolle “, nicht genug in den ſteten Anwen⸗

Art . ꝛ2. . 2.
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dungen fhizew fonnte . Nun aber , 1784 , verordnete

auch Baden , nach den Beiſpielen anderer Frſten , daf

Notarien , um im Lande practiciren zu koͤnnen , erſt beim

Hofgericht examinirt und die Faͤhig - Erkannten in eine

Matrikel eingetragen , die Geſchaͤfte der nicht - immatri⸗

kulirten aber keiner Achtung bei badiſchen Gerichten ge —

wuͤrdigt werden ſollen .

Wie viel Beweis , und welcher , zur unvordenklichen

Verjaͤhrung gehoͤre? war laͤngſt ein Anſtos in der Rechts⸗
lehre . Das Alter eines Beſizſtandes , deſſen Urſprung

den menſchlichen Nachrichten ſchon entſchwunden iſt , hat

die ſchoͤne Vermuthung eines gerechten Anfangs fir fidh.

Es kommt alſo nur auf den Beweis eines ſtarken Be⸗

ſizalters an , und dazu hatten die Rechtsausleger ſo viel

laͤſtiges erfordert , daß damit ſelten aufzukommen war ,

folglich der alte Beſizer oft einem Gegner , welcher An⸗

ſpruͤche aus noch aͤlterer oder aus neuerer Zeit beſcheinigen

konnte , aus dem Gute weichen mußte . Nunmehr wurde

1786 geſezlich erklaͤrt : es ſey an den 54jaͤhrigen Zeugen

genug , welche ausſagen , daß ſie den Zuſtand des jezigen

Beſizes ſeit ihrem Gedenken immer ſo geſehen und von

aͤltern Leuten nicht ein Anderes gehoͤrt haben ; es

ſey hingegen in der Regel nicht noͤthig, daß ſie von noch

aͤltern Leuten das Nehmliche bejaht muͤßten gehoͤrt

haben ( was ſich ja ſelten trifft ); auch ſollen , mit dieſem

Beweis juͤngere Zeugen , zur Ausſage über die jüngere

Fortſezung deſſelben Beſizſtandes , und ein Ergaͤnzungs eid
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des jezigen Beſizers , daß ihm ſelbſt kein Anfang und

kein anderes Verhaͤltniß bekannt ſey , verbunden werden

koͤnnen .

Die 1786 ausgeſchriebene Publicität der Gerichts⸗

acten , ſo daß jeder Anwald ſie leſen und ſich Auszuͤge

machen koͤnne *); der gleichzeitige Befehl , Def, und wie

in amtlichen E die zuruͤckgebliebene Ord⸗

nung hergeſtellt und erhalten werden ſoll ; der geſezlich

ausgeſprochene Schuz der Amtsanzeigen eines Pfarrers ,

daß ſie nicht als Denunciationen behandelt , ſondern in

ihrem vollen wichtigen Glauben erhalten werden — wo⸗

gegen er aber auch Vorſchriften uͤber ihre legale Tbfaf-
ſung , und Nicht - Einmiſchung eigener Urtheile , erläͤlt ;

die feſtere Form bei Verſteigerungen , die nun im Bba⸗

diſchen nach Durlachiſchem Fus eingefuͤhrt wurde ; die

Auslegung die man von den , dem gemeinen Mann ft

unverſtaͤndlichen Worten in der Eidesformel „ o hae

Gefaͤhrde “ vorſchrieb “ ) ; die Nichtigerklaͤrung der

Bürgſchaften , ſo weit ſie 300 fl. uͤberſteigen und nicht

beſonders beſtaͤtigt ſind , nun auch im Bbadiſchen ; die

*) Dabei lief der kleinliche und nicht zu handhabende Beiſaz

mit unter , „ daß jedoch der Anwald ſeine Actenauszuͤge
nicht ſeinem Principal oder Jemand anders zuſtellen duͤrfe“.
Auch wurde von dieſer Beſchraͤnkung bald abgegangen

**) Bei der Cidespråparation foll diefe Formel erëlåct werden
als : „ ohne wiſſentlich dem Andern , durch Verberſung der

Wahrheit , einen Schaden zuzufuͤgen ! — ſomt als Aus⸗

ſchlieſſung aller gefaͤhrlichen Mentalreſervation ,
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1788 feftgeftelte Vererbung von dem Vermoͤgen eines

verſchollenen Menſchen , woruͤber weit mehr Rechtshaͤndel

ſonſt gefuhrt worden — alle dieſe neuen Beitraͤge zur

Sicherung der buͤrgerlichen Lage wurden i. J . 178g9 noch

durch zwei andere wichtige Verordnungen dieſer Gattungen

vermehrt .

Die Haͤlfte des menſchlichen Geſchlechtes , an die

zaͤrtern haͤuslichen Geſchaͤfte gebunden , iſt , bis auf

Ausnahmen , unbekannt mit den Folgen der publiken

Handlingen , und nicht widerſezlich genug gegen die

Uiberredungskünſte . Schon die alten Landrechte haben

daher gerichtliche Beiftaͤnde fuͤr die Weiber , die niht

ſchoy unter Eltern , Pflegern oder Ehemaͤnnern ſtehn ,

angordnet . Die Unterthanen haben ſich dabei im Gan⸗

zen wohl befunden ) ; nur waren in verſchiedenen Lan⸗

deßbezirken ſehr verſchiedene Obſervanzen , oft wider den

Zueck der Geſeze , eingeſchlichen ; es entſtanden Zweifel

und gegen einander laufende Urtheile . Die neue Bei⸗

ſtandsordnung ſonderte jezt deutlicher die Fälle , in

denen eine Frauensperſon keines Beiſtandes bedarf —
nehmlich : zur Dispoſition uͤber einzelne Fahrnißſtuͤcke ;

fur gewoͤhnlichen Haushaltungsfuͤhrung , zu andern

*) In der grosherzogl . Zeit fand man bald noͤthig , dieſe
Verordnung auf die neuen Landestheile zu erſtrecken , da
mia erfuhr , wie manche Frau durch Verbuͤrgungen , be⸗
ſowders fuͤr die Schulden des Ehemannes , und durch an⸗
derk unvorſichtige Contracte , ſich und ihre Kinder zu Grund

gerthtit hatte ,
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Dingen die keine 5 fl. betreffen ; zur Verpflichtung der

Perſonlichkeit ( wie bei Eheverſpruͤchen ) ; zu Teſtamenten

und andern widerruflichen Handlungen ; zu gerichtlichen

Vortraͤgen in ehelichen , geiſtlichen und eriminellen Sachen ;

zu dem Gewerb einer , Profeſſion oder Handel treibenden

Frau . Man war alſo bemuͤht, den taͤglichen Verkehr

noch ſo leicht als moͤglich ſeyn zu laſſen , und dennoch

die meiſten Weibsperſonen von der uͤbereilten Verbind⸗

lichmachung aus ihrem Hauptvermoͤgen zuruͤck zu halten .

Uibrigens blieb es dabei , daß ein ſolcher , von der Cu⸗

randin ſelbſt zu waͤhlender Beiſtand kein Pfleger iſt ; er

wird nur dazu gerichtlich verpflichtet , daß er ſie treulich

und genau berathe ; will ſie ihm nicht folgen , ſo muß ſie

ihre abweichende Meinung der Obrigkeit vorlegen , die

dann , heißt es , zu ermeſſen habe , nach weſſen Mei⸗

nung gu verfahren ſey ? — ein ſehr ſelten gebliebener

Fall . Nachdem nun aber hinlaͤnglich fuͤr den Schuz

der Weiber geſorgt war : ſo vermochte man dagegen ihre

alten roͤmiſchen Rechtswohlthaten “) abzuſchaffen . Was

halfen jene Geſeze , die ausſprachen , daß die Weiber

aus den meiſten ihrer Verſprechungen dennoch nicht ver⸗

bunden ſeyn ſollen ? Nur dazu , daß man — weil gleich⸗

wohl ihre Verbindung oft nothwendig iſt — ein Heer

von feierlichen Verzichten auf jene Rechtswohl⸗

*) Das Senatus - Consultum Vellejanum unb die Avthen -

tica si qua mulier ,
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thaten , in einzelnen Faͤllen expediren , von ihnen unter⸗

ſchreiben und beſchwoͤren laſſen mußte . Dieſe Betriebe

und Eide hoͤrten jezt groͤßtentheils miteinander auf ,

nachdem viel einfacher ausgeſprochen war , daß der Ver⸗

trag einer Frau mit dem Zutritt ihres verpflichteten

Beiſtandes — oder in den erwaͤhnten Ausnahmsfaͤllen
auch ohne den Beiſtand — eben ſo unumſtoͤslich gilt ,

als der Vertrag eines Mannes ; es war alſo uͤber gar

nichts mehr zu verzichten .

Die andere , das Landvolk ſtark beruͤhrende Verord⸗

nung regelte , beim Viehverkauf , die Hauptmaͤngel

fúr die der Verkäufer zu ſtehen hat , und die Zeit dieſer

ſeiner Gewaͤhrſchaft . Man bemuͤhte ſich dieſe krankhaf⸗
ten Zuſtaͤnde der Pferde , Rinder , Schaafe und Schweine

genauer , als in den aͤltern Verordnungen , und nach den

Fortſchritten der Thierarzneikunſt zu beſtimmen . Das

zweite Hauptaugenmerk war dabei das Verhaͤltniß zu

den angrenzenden Landen , damit dort und da das moͤg—

lichſt gleiche Recht , zur Erleichterung des wechſelſeitigen

Handels , beſtehen moͤge . Da nun die badiſchen Lande

zerſtreut , dies - und jenſeits Rheines lagen : ſo konnte

eine derartige Verordnung nur mit groſer Vorſicht und

einigen Ausnahmen — z. B . fuͤr Birkenfeld , deſſen

reichem Viehhandel man in nichts einen Anſtos geben
wollte — durchgefuͤhrt werden .

Auſſer den erzaͤhlten Befeſtigungen der Legalitaͤt ,

hat derſelbe kleine Zeitraum noch naͤhere folgende Maas⸗
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tegeln fuͤr den Nahrungs - und Wohlſtand aufzu⸗

weiſen .

Um den Zunftgeiſt immer mehr zu ſchwaͤchen, wurde

den Landmeiſtern erlaubt , vom Zunfttag wegbleiben zu

doͤrfen , bis auf diejenigen , welche zu beſtimmtem Zweck

vorgefordert werden . Dem Oberamt ſeyen die abzuhan⸗

delnden Gegenſtaͤnde jedesmal erſt vorzulegen , und das

Aug darauf zu richten , wie man , ſtatt der zuͤnftigen

Neckereien und Kindereien , die gute Bearbeitung der

Waaren und ihren guten Abſaz moͤge foͤrdern koͤnnen ? —

In der Reſidenz , wo ſtark gebaut wurde , fing man an ,

den benachbarten , im Lande zuͤnftigen Schreinermeiſtern

den Zutritt auf mehrfaͤltige Art zu geſtatten — als Meiſter

oder als Geſellen bei andern Meiſtern ; erſternfalls gegen

einen Beitrag in die Carlsruher Zunftkaſſe , andernfalls

gegen einen in die Geſellen - Lade . Im Jahr 1787 aber

geſchah ein groͤſſerer Schritt durch die allgemeine Ver⸗

ordnung , daß der — bei den Arbeiten inlaͤndiſcher Hand⸗

werker von einem Zunftdiſtrict in den andern , bisher

entrichtete zehnte Pfennig gaͤnzlich aufgeho —

ben ſeyn ſoll . Die herrſchaftliche Kaſſe verlor dadurch

die Haͤlfte “) , und die Zunftkaſſen zuſammen die andere

) Wie wenig die Staatskaſſe kleine Opfer ſcheute , wenn

damit beſſere Ordnung und etwelche Erleichterungen einer

Bürgerklaſſe erzielt werden konnten , und wie allenthalben

ein Geiſt der Billigkeit vorwickte — zeugen noch weiter die

Verordnungen dieſer Zeit , daß bei der fuͤrſtl. Schatulle ,

jo fogar bei alfen Pflegſchaftsgeldern , die ausgeliehen werden ,
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Haͤlfte, dieſer jaͤhrlichen Rente ; es traf jede einzelne

Zunft eine Kleinigkeit , und ſo ward der freiere Zutritt

aller durch Geſchicklichkeit und Fleiß ſich empfehlenden

Arbeiter im Lande —gluͤcklich durchgeſezt . Ruͤckſichtlich

der auslaͤndiſchen Meiſter wurde zwar , um keine Ordnung

zu unterbrechen , der hergebrachte zehnte Pfennig noch

belaſſen , aber auch deßfalls die Dispenſation vorbehalten .

Die Extracte aus den Zunftrechnungen wurden bis⸗

her nur von dem durlachiſchen Landestheil zur Regie —

rung —die dadurch tiefer in den Wachsthum des Guten

und in die Abſtellung der Mißbraͤuche einzuſchauen Ge -

legenheit bekommt — vorgelegt ; jezt aber auch von

den bbadiſchen Aemtern für immer eingefordert . Junge

Handwerksgeſellen , die die Wanderſchaft antreten , wur⸗

den von 1788 an befehligt , ſich — bei Vermeidung

ſonſt als muthwillig Ausgetretene angeſehen gu werz

den — erſt bei ihrem Oberamt zu ſtellen , damit ſie

nicht nur vor den Gefahren in der Fremde und der

Folgen der auswaͤrts genommenen Kriegsdienſte oder des

Auſſenbleibens uͤber die Zeit gewarnt , ſondern auch mit

den beßten Plaͤzen fuͤr ihre Profeſſion , und mit den

nur ber halbe Lar får die Ausfertigung gerichtlicher Ob⸗

ligationen ( wie bei Stiftungs ⸗und Gemeinsgeldern ) an⸗

geſezt werden ſoll — ferner : daß der Buͤrger eines Landes⸗
Orts , der ſchon ſeine Schazung entrichtet — wenn er
noch an einem andern ſich hinterſäßlich niederlaͤßt — nicht
noch einmal den landesherrlichen Schuz , den er ja ſchon
hat , mit einem Hinterſaſſen⸗Geld zu bezahlen braucht .
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techniſchen Puncten , auf welche ſie vorzuͤglich zu merken

haben , bekannt gemacht werden koͤnnen.

Eine andere gleichzeitige Warnung gegen ein groͤſſe⸗
res Wandern — betraf die oͤftern Emigrationen , die

theils nach Polen , theils nach Ungarn ) , beſonders
aus wohlbevoͤlkerten Districten der Oberaͤmter Hochberg
und Carlsruh , unternommen wurde . Reizende Schilde⸗

rungen , die Einer dem Andern ſchrieb , und die Juſtiz

zu Hauſe , welche uͤble Zaͤhler auspfaͤnden ließ , gaben

den natuͤrlichen Trieb , zur Wagſchaft auf beſſeres Gluͤck ,

das Uibergewicht uͤber die natuͤrliche Traͤgheit. Der Fall

war zwar bei uns nicht ſo haͤufig, daß ſchon ein Landesuͤbel

da geweſen waͤre , und am wenigſten wanderten Wohl⸗

habende aus ; aber der Verluſt an Menſchen , und an

mittlern Vermoͤgenskraͤften , veranlaßte ſchon die Re⸗

gierung zu zweien Maasregeln . Es erging 1788 die

Verordnung , daß die Aemter keinem Unterthanen mehr

fuͤr ſich ( wie es ſeit der aufgehobenen Leibeigenſchaft ge⸗

ſchehen war ) zum Zug aus dem Lande abfertigen , und

daß ſie , bis zur Reſolution der Hofraths - und Kammer⸗

Collegien , auch nicht ſchon den Güterverkauf ſolcher

Unterthanen vorgehen laffen ſollen . Kam ein derar —

tiger Bericht ein : ſo wandte man den Grundſaz an ,

) Die damalige , weit am Rhein verbreitete Sucht , in gan⸗

zen Schaaren auszuziehen , weil man ſich nicht mehr naͤhren

zu koͤnnen waͤhnte , ſchildert ein Schreiben im Journal

v. u. f. D. Jahrg . 1784 . I . S . 4209 , II . S . 103 .
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zwar feinem Grosjaͤhrigen , wenn er uicht gegen eine

vaͤterliche Gewalt handelte , den Wegzug in Colonieen

zu verbieten , aber ihn erſt uͤber ſeine Nachrichten

und Begruͤndungen eines guten Unterkommens ausfragen
und mittelſt dienlicher Vorſtellung zum reifen Nachdenken

bringen zu laſſen ; die Bedeutung zu protocolliren , daß

keine Wideraufnahme im Land zu hoffen ſey ; die ein —

gebrachte Einwilligung der Ehegattin zu erfordern , die,

wenn fie niht mit wollte , den landes herrlichen Schuz

fand ; feine Kinder eines verftorbenen Baters von ihrer

Mutter — auch erwachſene Kinder die zuruͤck zu bleiben

verlangen , nicht vom Vater — mitnehmen zu laſſen ;
alles den mitziehenden Kindern ſchon angefallene Vermoͤ⸗

gen bis zu ihrer Volljaͤhrigkeit unter Pflegſchaft im

Land zuſtellen , ihnen aber auch bis dahin ihr Hei—

mathrecht und die endliche Erklaͤrung ihres Willens vor —

zubehalten ) . Die andere Maasregel war , daß das

Gou⸗

) Die neuere Zeit hat noch mehr Eroͤrterung gebracht . Neuer⸗
lich hat die Regierung des Cantons Baſel verordnet , daß
der Abgehende ſich uͤber den Beſiz des Reiſegeldes aus⸗
weiſen , und zuvor nicht nur ſeine Privatſchulden , ſondern
auch ein Verhaͤltmaͤſiges an den Schulden feiner Gemeine
( vermuthlich nur wenn dieſer gar kein Activvermoͤgen und
keine Allmende bleibt ) zahlen muͤſſe. Dieſer Gegenſtand
verdient jedoch vor aller Willkuͤhr , und aller indirecten Ent⸗

ziehung der Auswanderungsfreiheit , verwahrt zu werden .
In dem Augenblick , da dieſer Bogen unter die Preſſe

kommt , eroͤffnet der teutſche Bundestag eine Deliberation
uͤber das Verhaͤltniß der Auswanderungs⸗Freiheit zur
Wilitaͤr⸗Dienſtpflicht .
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Cay . XIV , 177

Gouvernement ſelbſt Kundſchaften einziehen ließ , die

ohne Schminke die gute und ſchlimme Seite am Schickſal

der Coloniſten darlegten , und mit Nuzen in unſere oͤffent⸗

lichen Blaͤtter eingeruͤckt wurden . Der ſchon geminderte

Reiz verging vollends , als nach einigen Jahren die

Monarchen jener Gegenden ſelbſt erklaͤren lieſſen : man

koͤnne jezt keine Ankoͤmmlinge , unter den Vortheilen die

den erſtern eingeraͤumt worden , mehr aufnehmen . Meh⸗

rere der lezten abgereiſten kamen in klaͤglichem Zuſtand

zuruͤck und mußten die ſchlimme Lage noch mit Dank

erkennen , in der ſie ohne Recht gleichwohl geduldet wur⸗

den . Ein kluges Zaudern ſteht der Regierung in ſolchen

Faͤllen an , wo ein hiziges Unternehmen in kurzem zu⸗

verlaͤſſig von ſelbſt ermattet .

Andere temporaͤre Unterthanen hingegen wuͤnſchte

man zu verlieren — die Ausmaͤrker , denen , auf ihre

Forderungsklagen gegen badiſche Buͤrger , Liegenſchaften

zuerkannt werden mußten und die , mit dieſem Beſize ,

gleichwohl ſeßhaft in benachbarten Laͤndern blieben . Um

fie awn baldigen Wiederverkauf ſolcher Guͤterſtücke zu

bewegen , und dieſen innern Reichthum unter den gaͤnzlich —

Einheimiſchen zu behalten , wurde die durlachiſche Ver⸗

ordnung nun aufs Bbadiſche erſtreckt , daß wenn adjudi⸗

cirte Guͤter in geſezlicher Zeit von Auslaͤndern wieder

veraͤuſſert werden , ſie vom Abzug und Abzugs - Pfund⸗

zoll — auch da , wo keine Convention mit dem nad -

barlichen Staat in Mitte liegt — befreit ſeyn ſollen . Zu

II . Band . M



178 Ca p. XIV .

gleichem Zweck wurde die Freundſchaftsloſung , die ſonſt

zwiſchen verſchiedenen Religionsverwandten noch beibe⸗

halten it , in dem Fall fúr gang unanwendbar erklaͤrt,

wenn ein Inlaͤnder ein Guͤterſtuͤck von einem Aus maͤrker

erkauft hat .

Uiberhaupt fing man in demſelben Jahr 1787 an ,

den uͤbertrieben - ausgedehnten Loſungen — wodurch

der Muth der Unternehmer niedergeſchlagen , fuͤr die

Sicherheit des Beſizes Zeit verloren , und ein Heer von

Schaͤden und Rechtsſtreitigkeiten entſponnen wird —ei⸗

nige Schranken zu ſezen . Die Buͤrgerloſung gegen den

armen Hinterſaſſen derſelben Gem̃arkung , der ſich ein Feld -

Stuͤckchen gekauft hatte , wurde aufgehoben ; auch alle Lo⸗

ſung gegen Steigerungsverkaͤufe fuͤr unſtatthaft erklaͤrt).

Zur guten Dorfordnung gehoͤrte, daß das Dingen

landesfremder Hirten auſſer Nothfaͤllen — die bei unſerer

Bevoͤlkerung kaum denkbar ſind — und ohne obrigkeit⸗

liche Erlaubniß , den Gemeinen unterſagt , und damit

eben fo vielen armen Familien des Inlandes Brod gez

geben wurde .

) Die damals noch beibehaltene Clauſel , daß gleichwohl die

Loſungsberechtigten zur Steigerung vorgeladen werden ſollen ,

und ein Einſtandsrecht in das hoͤchſte Gebot ausuͤben duͤr—

fen — wurde 1792 ebenfalls aufgehoben ; 1808 eine noch

beſtimmtere Verordnung , uͤber dies ſchwere Geſezcapitel

erlaſſen , dabei 14 Loſungs - Gattungen aufgezaͤhlt, und

davon 9 glüͤcklich abgeſchaft . Bei den gebliebenen aber hat

das neue Landrecht die Loſung auch gegen Verfteige⸗

rungen wieder gewiſſermaſſen zugelaſſen , im Zuſaz zu

1701 . b. d.

|

dneoht

Ghenma

gange

liglich

M, o

ilid

Yerfona

qeniefen

Eoldat,

fonn,

Som



Cap . XIV . 179

Die Buͤrgerrechte der Soldaten wurden auf
eine ehrwuͤrdige Weiſe mit den Gemeins - Ordnungen ins

Ebenmaas gebracht . Nachdem 1786ũ95der Befehl voran⸗

gegangen war , daß kein Soldat , der nicht auf lebens⸗

laͤngliche Kriegsdienſte angeworben iſt , copulirt werden

ſoll , ohne die erſt vorgelegten Beweiſe , daß auf den

Fall ſeines Abkommens vom Militaͤr , beide Braut⸗
leute in demſelben Landesort , buͤrgerlich oder hinterſaͤß⸗
lich , recipirt ſeyen : ſo folgte 1789 ein ganzes Regulativ
fuͤr den weitern Fall nach , da ein Soldat , neben ſeinem
fortdaurenden Dienſt , das Bürgerrecht in ſeiner Gemeine

ſchon antreten will . Buͤrgereid, Gemeins⸗ Genuͤſſe ,
ordentliche und auſſerordentliche Abgaben fuͤr die Staats⸗

und die Gemeinskaſſe , werden darauf angewandt . Be⸗

zuͤglich auf die Frohnen , ſollen die Kriegsmaͤnner die

Perſonalfreiheit nur in der zwei - monatlichen Ererzierzeit
genieſen ) ; die Frohnen der laͤngern Zeit aber , die der

Soldat wegen Abweſenheit im Dienſt nicht ſogleich leiſten
kann , ſollen nachgeholt werden . Dem militaͤriſchen
Forum bleibt zwar der verbuͤrgerte Soldat auch in der

) Dieſes war direct verordnet , fuͤr die herrſchaftlichen und
Landes⸗Frohnen ; wegen der Gemeinsfrohnen aber , mit
characteriſtiſcher Schonung beigeſezt : „ es merde dem Re⸗
genten zum Wohlgefallen gereichen , wenn die Stadt⸗ und
Landgemeinen den Soldaten fuͤr die Eperzierzeit eben
ſo frei halten werden ; andernfalls ſollen die Gegengruͤnde
einberichtet , indeſſen aber die Soldaten zu derartiger Frohn⸗
Nachholung nicht angehalten werden “ ,
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Urlaubszeit unterworfen ; doch ſteht den Aemtern zu, bei

geeigneten Vergehungen und bei Widerſpenſtigkeit gegen

ihre befugten Befehle , den Soldaten zu arretiren , und

abzuliefern ; wenn er ſeinen buürgerlichen Obliegenheiten

nicht nachkommt , den Schaden zu beſtimmen , und zu

exequiren ; einen Ungehorſamen von Gemeinsgenuͤſſen zu

ſuspendiren und darüber , nebſt Benachrichtigung der

Militaͤrbehorde , Verhaltungsbefehle der Regierung ein -

zuholen . In polizeilichen Freveln , die mit Geld abge⸗

ſtraft werden , in Schuld - und andern Perſonal - Klagen ,

koͤnnen die Oberaͤmter den Militaͤr - Commandanten an⸗

gehen , daß er einen derartigen Beklagten beordere , fih

von ihnen richten zu laffen , worauf fie , in Kraft

dieſes Auftrags vom Regenten , das Erkenntniß

geben und vollſtrecken ) .

Durch richtige und kluge Nebenbeſtimmungen

wird oft erſt das Gute in den einzelnen Zweigen , und

die Ordnung des groſen Ganzen , ausfuͤhrbar ; deß⸗

wegen ſind ſie ein wichtiger , und weitlaͤuftiger Theil

der Regierungsſorgen . Sonſt waͤre es auch gar leicht,

das buͤrgerliche Gluͤck zu befehlen .

5 Mehr kleiner Streitſtoff blieb in Anſehung der ſeit dem Dec ,

1781 errichteten Fuͤſelierbatalione , die den Ramen Er b⸗

prinz ( auch Durlach ) und Raftatt fuͤhrten. Denn die

Maͤnner dieſer Landmiliz ſollten unter der oberamtlichen ,
und nur auf Commando unter der militaͤriſchen Gerichtbar⸗

keit ſtehen . Sie brauchten indeß militaͤriſche Wanderpaͤſſe ꝛc.

1705 wurde , fuͤr die Kriegszeit , aller Unterſchied zwiſchen

zweierlei Soldaten aufgehoben .
— — — Üö. —— —————

ere,

Ron o

gm h
0
A

omte

m Di

tim,i
Yonci

fonden


	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180

